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Versicherungsbestätigung 
          für den Zeitraum 01.01.2025 – 01.01.2026 
           zur 
     Bauleistungs-Versicherung-Nr.: 70580022739 
 
Versicherungsnehmer: Karl Köhler GmbH, Jahnstr. 25, 74354 Besigheim 
Mitversichert gilt: Karl Köhler Grundbesitz GmbH & Co.KG 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die o.g. Bauleistungs-Versicherung besteht auf Grundlage der Allgemeinen Bedingungen für die 
Bauleistungs-Versicherung von Gebäudeneubauten durch Auftraggeber (ABN 2008) als Jahresvertrag 
auf Basis des erzielten Jahresumsatzes. 
Versichert sind somit sämtliche Bauvorhaben der Firma Karl Köhler GmbH sowie der mitversicherten 
Unternehmen zur Erstellung des allgemeinen Hochbaus innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, 
wobei uns die einzeln zu erstellenden Objekte zunächst nicht näher bekannt sind. 
Die tatsächliche Umsatzabrechnung erfolgt jeweils am Ende des Versicherungsjahres mit Angabe der 
in diesem Jahr fertiggestellten Bauprojekte. 
 
Versicherungsschutz für das jeweilige Bauvorhaben besteht bis zur Fertigstellung des Gebäudes in 
Höhe des jeweiligen Gebäudewertes bis zu einer Einzelversicherungssumme von 15.000.000 EUR. 
 
Mitversichert sind bei allen Bauvorhaben u.a. Schäden und Verluste durch Diebstahl oder 
Einbruchdiebstahl mit dem Gebäude fest verbundener versicherter Bestandteile, Schäden durch Feuer, 
Glasbruch bis Bauende sowie Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion sowie durch Löschen 
oder Niederreißen bei diesen Ereignissen. 
 
Die Bauleistungs-Versicherung endet nach Fertigstellung des jeweiligen Gebäudes durch Abnahme 
der Behörde, des Auftraggebers oder durch Bezug. Maßgebend ist jeweils der früheste Zeitpunkt. 
 
Bei Rückfragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 


